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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 02.02.2005

Vorlage Nr. 04-V-11-5012

Übernahme der "Dienstherrneigenschaft" des KGRZ Wiesbaden

Beschluss Nr. 0006

1. Es wird zugestimmt:

1.1 dass der Magistrat (Dezernat V und III) eine verpflichtende Erklärung über die Übernahme 
der „Dienstherreneigenschaft“ gegenüber dem KGRZ Wiesbaden entsprechend dem 
beiliegenden Entwurf abgeben,

1.2 dass das KGRZ Wiesbaden aufgefordert wird, ein Gutachten zur Kostenermittlung und 
Bewertung der Risiken an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu vergeben. Es hat 
hierbei eine Auftragsabstimmung mit der Stadt zu erfolgen,

1.3 dass eine Übernahme der „Dienstherreneigenschaft“ nur in Betracht kommt, wenn eine 
Vereinbarung mit sämtlichen Verbandsmitgliedern getroffen worden ist, nach der diese 
sich zur Kostenerstattung gegenüber der Stadt entsprechend der jährlichen 
Spitzabrechnung und Dokumentation aller Kosten (inklusive aller internen Aufwendungen) 
verbindlich bereit erklärt haben,

1.4 Der Magistrat (Dezernat V/11 i.V.m. Dezernat III/20 und Dezernat VII/30) wird beauftragt, 
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die zur Umsetzung des Vorhabens notwendigen 
Maßnahmen und vertraglichen Vereinbarungen vorzubereiten.

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Wiesbaden oder eine städtische 
Gesellschaft im Gegenzug das Grundstück des KGRZ Wiesbaden erwerben kann.

3. Der Revisionsausschuss geht davon aus,

 dass über die Aufteilung der Kosten mit den anderen Verbandsmitgliedern verhandelt 
wird,

 der Stadt Wiesbaden auch durch die momentan anhängigen Rechtsstreitigkeiten 
(Klageverfahren einiger Mitarbeiter des KGRZ) keine weiteren Kosten entstehen und

 der Ausschuss über den Ausgang bzw. die Ergebnisse der Verhandlungen 
unterrichtet wird.

4. Des weiteren wird der Magistrat gebeten, dem Ausschuss eine Kostenschätzung über den
entstandenen Verwaltungsaufwand vorzulegen.

(Magistrat 14.12.2004 BP 1107
(ergänzt um Ziffern 3. und 4. durch den Revisionsausschuss) 
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Dem Magistrat Wiesbaden,          . 02.2005
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Bohlmann
 

Der Magistrat Wiesbaden,           .02.2005
   -16- im Auftrag

1. Dezernat V i.V.m. Dez. III und Dez. VII
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat III und Dezernat VII Jeske-Lipps
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
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